
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem

Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer

Betelligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fal! als verpflichtende

Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiiigtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des

Thüringer Landtags veröffentiicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gutleserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!
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Thüringer Gesetz zur Einführung eines Justizvollzugsdatenschutzgesetzes und zur Anpassung weiterer

Vorschriften des Justizvollzugs
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Name

Katholisches Büro Erfurt

Kommissariat der Bischöfe in Thüringen

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organ is ationsform

KdöR

Hermnannspiatz 9

99084 Erfurt
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Name Vorname

D Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderiich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird in keinem Fa!l veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort
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Vertretung der Katholischen Kirche beim Thüringer Landtag und der Thüringer Landesregierung
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D befürwortet,

D abgelehnt,

X ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
G esetzgebungs verfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

Anregung einzelner begrifflicher Klarste l fungen, insbesondere zur rechtlichen AbsEcherung

der Datenübermittfung an Seelsorger*innen

Verdeutlichung, dass die Videoüberwachung von Seelsorgegesprächen grundsätzlich

unzulässig ist

Klarsteliung, dass es eine Offenbarungsbefugnis bzw. eine Offenbarungspflicht für

Seelsorger*innen nicht geben kann
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X ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) a nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In weicher Form haben Sie sich geäußert?

X per E-Mail

D per Brief
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a ja D nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!
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x ja D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschiuss des

Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.
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Erfurt, 27.01.2022

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.


